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c) Ergebnis
Wir gehen davon aus, dass § 8 Abs. 3 WEG nicht ab-
dingbar ist. Ein (einseitiger) Ausschluss zulasten des Er-
werbers im Bauträgervertrag hält jedenfalls einer AGB-
Inhaltskontrolle nicht stand. 

BGB § 1767 
Volljährigenadoption eines Geschäftsunfä-
higen; Vertretung bei Antragstellung; Be-
stellung eines Ergänzungsbetreuers; Geneh-
migungserfordernis 

I. Sachverhalt
Das leibliche Kind der Ehefrau soll von deren Ehe mann 
adoptiert werden (Stiefkindadoption). Das anzuneh-
mende Kind ist volljährig, aber geschäftsunfähig. Die 
leibliche Mutter des Kindes ist dessen gerichtlich be-
stellte Be treuerin. Ersatzbetreuer ist der Stiefvater, der 
das Kind adoptieren möchte. 

II. Fragen
1. Kann der gerichtlich bestellte Betreuer eines volljäh-
rigen Geschäftsunfähigen für den Betreuten wirksam 
die Einwilligung in dessen Adoption (mit den Wirkun-
gen einer Minderjährigenadoption) durch den Stiefvater 
erteilen? 

2. Bedarf der Adoptionsantrag der Genehmigung durch 
das Betreuungsgericht? 

3. Kann die Mutter des Anzunehmenden, die auch des-
sen gerichtlich bestellte Betreuerin ist, diesen bei der 
Abgabe der Einwilligungserklärung wirksam vertreten, 
ohne dass es der Bestellung eines Er gänzungsbetreuers 
bedarf? 

III. Zur Rechtslage
1. Vorbemerkung
Zunächst bleibt kurz darauf hinzuweisen, dass es 
im Rahmen der Volljährigenadoption zwei Formen 
gibt, die unterschieden werden müssen: die „norma-
le“ Volljährigen adoption i. S. d. §§  1767  ff .  BGB 
mit schwachen Wirkungen sowie die Volljährigen-
adoption mit den Wirkungen der Minderjährige-
nannahme (§  1772  BGB). Letztere ist nur unter den 
in § 1772 BGB geregelten, besonderen Voraussetzungen 
zulässig und hätte zur Folge, dass der Anzunehmende –
wie im Falle der Minderjährigenadoption – vollständig 
in die Familie des Stiefvaters integriert würde, während 
das Verwandtschaftsverhältnis zum leiblichen Vater und 
dessen Verwandten erlöschen würde (vgl. § 1772 BGB 
i. V. m. §§ 1754 Abs. 1, 1755 Abs. 1, 2 BGB; als Stief-
kindadoption blieben die Verwandtschaftsbeziehungen 

zur leiblichen Mutter und deren Verwandten bestehen). 
Da folglich die Verwandtschaftsbeziehungen zu den 
leiblichen Ver wandten – vorliegend nur zu dem leib-
lichen Vater – betroff en sind, ist nach  § 1772 Abs. 1 
S. 2  BGB der Aus spruch einer Volljährigenadoption 
mit den Wirkungen der Minderjährigenadoption nur 
zu lässig, wenn der Adoption nicht die überwiegenden 
Interessen der Eltern – vorliegend nur des leiblichen 
Vaters – des Anzunehmenden entgegenstehen. Im 
Adoptionsver fahren sind daher zwingend die Interes-
sen des leiblichen Vaters zu berücksichtigen und die-
ser zudem am Verfahren zu beteiligen (§  188 Abs.  1 
Nr. 1b FamFG). 

Soll lediglich ein Verwandtschaftsverhältnis zum Stief-
vater hergestellt werden, ohne dass eine Verwandt-
schaftsbeziehung auch zu dessen Verwandten entste-
hen soll und ohne dass die Verwandtschaftsbeziehung 
zum leiblichen Vater beendet werden soll, wäre dem-
gegenüber eine „normale“ Volljährigenadoption i. S. v. 
§  1767  BGB ausreichend. Voraussetzung wäre dann 
nur, dass die Annahme sittlich gerechtfertigt ist. Dies 
ist insbesondere dann anzunehmen, wenn zwischen 
dem Annehmenden und dem Anzunehmenden ein El-
tern-Kind-Verhältnis bereits entstanden ist (vgl. § 1767 
Abs. 1 BGB). 

Vor Antragstellung muss daher ggf. mit den Beteiligten 
geklärt werden, ob wirklich eine Voll jährigenadoption 
mit den Wirkungen der Minderjährigenadoption 
durchgeführt werden soll oder eine „normale“ Volljähri-
genadoption genügen würde. 

2. Vertretung bei Antragstellung
Die Volljährigenadoption erfolgt in jedem Fall gem. 
§ 1768 Abs. 1 S. 1 BGB durch Be schluss des Familien-
gerichts. Erforderlich sind hierfür Anträge des An-
nehmenden und des An zunehmenden, die notariell be-
urkundet werden müssen (vgl. §  1767 Abs.  2 i.  V.  m. 
§ 1752 Abs. 2 S. 2 BGB). 

Ist der Anzunehmende – wie im vorliegenden Fall – ge-
schäftsunfähig i. S. v. § 104 Nr. 2 BGB, muss für die-
sen der Antrag gem. § 1768 Abs. 2 BGB durch seinen 
gesetzlichen Ver treter gestellt werden. Gesetzlicher 
Vertreter des Volljährigen ist sein Betreuer (§§  1896, 
1902 BGB) im Rahmen des ihm übertragenen Aufga-
benkreises. Ob der Aufgabenkreis des Betreuers im vor-
liegenden Fall den Antrag umfasst, ist Tatfrage.

Möchte der gesetzliche Vertreter den von ihm Vertrete-
nen selbst annehmen, muss nach überwiegender Ansicht 
der Kommentarliteratur ein Ergänzungspfl eger i. S. v. 
§ 1909 BGB bestellt werden, da sie dies als unzulässiges 
In-sich-Geschäft i. S. d. §§ 1795 Abs. 2, 181 BGB ein-
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ordnet (so Staudinger/Helms, BGB, 2019, § 1768 Rn. 4; 
NK-BGB/Dahm, 4. Aufl . 2021, § 1768 Rn. 2; Palandt/
Götz, BGB, 80.  Aufl . 2021, §  1768 Rn.  2). Für den 
Betreuer, auf den die Vertretungsverbote der §§  1795 
Abs. 2, 181 BGB über § 1908i Abs. 1 S. 1 entsprechend 
Anwendung fi nden, dürfte dies ebenfalls gelten. Möchte 
der Betreuer selbst den Betreuten annehmen, bedürf-
te es somit der Bestellung eines Ergänzungsbetreuers 
i. S. v. § 1899 Abs. 4 BGB.

Im vorliegenden Fall besteht jedoch die Besonder-
heit, dass der Stiefvater, der die Adoption vor nehmen 
will, nicht primärer gesetzlicher Vertreter (Hauptbe-
treuer) des Geschäftsunfähigen ist, sondern lediglich 
Ergänzungsbetreuer. Daher könnte die Mutter, die 
Hauptbetreuerin ist, möglicherweise den Geschäfts-
unfähigen bei der Antragstellung vertreten. Wenn die 
h. M. in der Literatur aber in Bezug auf den Anneh-
menden ein Vertretungsverbot i. S. d. §§ 1795 Abs. 2, 
181  BGB bejaht, dürfte für dessen Ehegatten (hier: 
Kindesmutter) das Ver tretungsverbot des §  1795 
Abs. 1 Nr. 1 BGB eingreifen, das über § 1908i Abs. 1 
S. 1 BGB ent sprechende Anwen dung fi ndet. Aus Sicht 
der Be treuerin (Kindesmutter) läge bei dem Antrag ein 
Rechtsgeschäft mit ihrem Ehegatten vor, bei dem sie 
den Betreuten (ihr Kind) vertreten will (§ 1795 Abs. 1 
Nr. 1 BGB). 

Nach unserer Auff assung ist daher davon auszugehen, 
dass für die Antragstellung die Bestellung eines (weite-
ren) Ergänzungsbetreuers für das volljährige Kind erfor-
derlich ist, da sowohl die Mutter als auch der Stiefvater 
von der Vertretung des Anzunehmenden ausgeschlossen 
sind. 

3. Erfordernis einer Genehmigung?
Ein Genehmigungserfordernis für die Antragstel-
lung durch den gesetzlichen Vertreter sieht §  1768 
Abs. 2 BGB nicht vor. Auch ansonsten ist kein Geneh-
migungserfordernis hierfür er sicht lich. 

Dies erscheint aus unserer Sicht auch überzeugend, da 
die beantragte Adoption ohnehin umfassend durch 
das Familiengericht zu prüfen ist. Sie wird nur dann 
durch Be schluss ausgesprochen, wenn die gesetzlich 
geregelten materiellen und formellen Voraus setzungen 
der Adoption vorliegen, das Gericht also insbesonde-
re davon überzeugt ist, dass die Adoption dem Wohl 
des Anzunehmenden entspricht und diese auch sittlich 
gerechtfertigt ist (vgl. §  1767 Abs.  1  BGB). Im Falle 
einer Volljährigenadoption mit den Wirkungen einer 
Minderjährigenadoption müssen – wie unter 1. ausge-
führt – zusätzlich die besonderen Voraussetzungen des 
§ 1772 BGB erfüllt sein.

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

WEG §§ 12, 26 Abs. 3, 23 Abs. 3; MaßnG-GesR § 6 
Abs. 1
Verwalternachweis bei der Verwalterbestellung mit-
tels Umlaufbeschluss; Wiederaufl eben der Verwal-
terbestellung; Covid-19-Gesetz
Abruf-Nr.: 181595

BGB § 1602 
Obliegenheit zur Vermögensverwertung betreff s 
einer vom erstverstorbenen Elternteil erlangten Erb-
schaft vor Inanspruchnahme des überlebenden El-
ternteils auf Kindesunterhalt
Abruf-Nr.: 180023

Rechtsprechung
BGB § 1821 Abs. 1 Nr. 1; GBO § 19
Überlassung eines Grundstücks unter Nießbrauch-
vorbehalt; (kein) Erfordernis einer familiengericht-
lichen Genehmigung

Die Bestellung eines Nießbrauchs oder eines Grund-
pfandrechts im Zusammenhang mit dem Grund-
stückserwerb eines Minderjährigen ist jedenfalls 
dann nicht nach § 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB genehmi-
gungsbedürftig, wenn sich die Belastung bei wirt-
schaftlicher Betrachtung als Teil des Erwerbsvor-
gangs darstellt und die Aufl assung und die dingliche 
Einigung über die Belastung gleichzeitig erfolgen; 
die Belastung bedarf nicht deshalb der familienge-
richtlichen Genehmigung, weil ihre Eintragung in 
das Grundbuch erst nach Umschreibung des Eigen-
tums an dem Grundstück bewilligt und beantragt 
wird.

BGH, Beschl. v. 11.3.2021 – V ZB 127/19

Problem
In einem notariell beurkundeten Vertrag wurde die Auf-
lassung eines Miteigentumsanteils an einem in Woh-
nungseigentum aufgeteilten Grundstück an einen Min-
derjährigen erklärt. Die Übertragende behielt sich dabei 


